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Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Bettringen in die Stadt 

Schwäbisch Gmünd  

vom 01.12.1958 

 

Stand und Änderungen 

Krieg und Nachkriegszeit haben der Stadt Schwäbisch Gmünd und ihrer Nachbargemeinde Bettringen 

eine Zunahme von 82 bzw. 89 % der Bevölkerung gegenüber der Vorkriegszeit gebracht und damit 

eine außergewöhnliche Steigerung ihrer Aufgaben. 

Bürgerschaft, Gemeinderäte und Verwaltungen von Schwäbisch Gmünd und Bettringen sind davon 

überzeugt, dass sie die künftigen Aufgaben am besten gemeinsam lösen. Die Stadt Schwäbisch 

Gmünd und die Gemeinde Bettringen treffen daher aufgrund von Artikel 74 Abs. 1 der Verfassung des 

Landes Baden-Württemberg vom 19.11.1953 in Verbindung mit §§ 8 und 9 ff. der Gemeindeordnung 

für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (Ges.Bl. S. 129) nachstehende Vereinbarung: 

 

I. Allgemeines 

§ 1 Eingliederung 

Die Gemeinde Bettringen wird in die Stadt Schwäbisch Gmünd eingegliedert. 

 

§ 2 Wahrung der Eigenart 

1. Der bisherige Ortscharakter und das örtliche Brauchtum in der Gemeinde Bettringen sollen erhalten 

bleiben. Ihr kulturelles Eigenleben soll sich auch weiterhin frei und ungehindert entfalten können. 

 

2. Die Stadt Schwäbisch Gmünd wird die bestehenden Bettringen kulturellen und sportlichen 

Vereinigungen in derselben Weise fördern und unterstützen, wie wenn sie Vereine im bisherigen 

Stadtgebiet von Schwäbisch Gmünd wären. Gleiches gilt für die Kindergärten, die Schwesternstation, 

den Krankenpflegeverein und den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes. 

 

§ 3 Rechtsnachfolge 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin in alle privaten und öffentlichen 

Rechtsverhältnisse der Gemeinde Bettringen ein. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten 

Die Einwohner und Bürger von Bettringen haben nach der Eingliederung der Gemeinde Bettringen in 

die Stadt Schwäbisch Gmünd die gleichen Rechte und Pflichten wie die Einwohner und Bürger von 

Schwäbisch Gmünd. Die Wohn- und Aufenthaltsdauer in Bettringen wird, soweit sie für Rechte und 

Pflichten der Einwohner und Bürger von rechtlicher Bedeutung ist, auf die Wohn- und 

Aufenthaltsdauer in Schwäbisch Gmünd angerechnet. Soweit nachstehend günstigere 

Übergangsregelungen getroffen sind, bleiben sie unberührt. 

 

§ 5 Übernahme der Beschäftigten der Gemeindeverwaltung und Besitzstandswahrung 

1. Der aus der unmittelbaren Volkswahl vom 9. Mai 1948 als Bürgermeister der Gemeinde Bettringen 

hervorgegangene und am 24. Januar 1954 durch Wiederwahl für weitere 12 Jahre bestätigte 

Bürgermeister Maurer wird für seine Person bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand als 

Bezirksvorsteher des künftigen Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-Bettringen bestellt werden. Die sonst 

für Beamte auf Lebenszeit über das Ausscheiden aus dem Dienst geltenden Bestimmungen bleiben 

unberührt. 
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2. Gemeindeinspektor Butz wird in den Dienst der Stadt Schwäbisch Gmünd übernommen und so 

behandelt, wie wenn er von seinem Dienstantritt bei der Gemeinde Bettringen an nicht bei dieser, 

sondern bei der Stadt Schwäbisch Gmünd beschäftigt gewesen wäre. 

 

3. Im Übrigen finden die Bestimmungen des Kap. II Abschn. III des Beamtenrechtsrahmengesetzes 

vom 01.07.1957 (BGBl. I S. 667) Anwendung. Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die 

weiteren Bediensteten der Gemeindeverwaltung Bettringen. 

 

§ 6 Stadtbezirk 

1. Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, in ihrer Hauptsatzung zu bestimmen, dass 

Bettringen als ein von Schwäbisch Gmünd räumlich getrennter Wohnbezirk im Sinne von § 75 Abs. 3 

der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (Ges.Bl. S. 129) einen besonderen 

Stadtbezirk bildet. 

 

2. Im künftigen Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen wird nach Maßgabe des § 9 dieser 

Vereinbarung eine örtliche Verwaltung eingerichtet werden. 

 

3. Der Name des künftigen Stadtbezirks ist Schwäbisch Gmünd-Bettringen. 

 

§ 7 Vertretung der Bürger 

1. Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich durch ihre Hauptsatzung, dem künftigen Stadtbezirk 

Schwäbisch Gmünd-Bettringen im Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd eine Vertretung mit 4 

Sitzen durch unechte Teilortswahl zu garantieren. Diese Sitzverteilung bleibt, bis sich die Gesamtzahl 

der Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Schwäbisch Gmünd ändert Das Überwachungsorgan im 

Sinne des § 21 dieser Vereinbarung kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder die 

Aufhebung der unechten Teilortswahl verlangen. Dieses Verlangen gilt erstmals für die regelmäßige 

Gemeinderatswahl, die nicht früher als 6 Monate nach Eingang des Verlangens bei der Stadt 

Schwäbisch Gmünd stattfindet.  Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, in diesem Falle ihre 

Hauptsatzung entsprechend zu ändern. 

 

2. Bei der regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte im November 1959 werden zunächst nur zwei 

Vertreter des künftigen Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-Bettringen in den Gemeinderat der Stadt 

Schwäbisch Gmünd durch unechte Teilortswahl gewählt. Die beiden weiteren Vertreter werden bei der 

regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte im Jahr 1962 dazu gewählt. 

Von den bei der regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte im Jahr 1959 im Amt bleibenden 15 

Gemeinderäten werden vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd zwei Gemeinderäte zu 

zusätzlichen Vertretern des künftigen Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-Bettringen bestimmt werden. 

In der ersten Hälfte der nächsten Wahlperiode (3 Jahre) gehören dem Verwaltungsausschuss des 

Gemeinderats der Stadt Schwäbisch Gmünd als beratende Mitglieder diejenigen Bewerber für die 

Gemeinderatswahl 1959 aus dem künftigen Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen an, die als 

Gemeinderäte zum Zug gekommen wären, wenn zufolge der unechten Teilortswahl schon anlässlich 

der regelmäßigen Wahl im Jahr 1959 für den künftigen Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen 

anstelle von nur zwei, vier Gemeinderäte vorgesehen gewesen wären. Für das Nachrücken gelten je 

die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 8 Bezirksbeirat 

1. Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, zur Wahrung der örtlichen Belange des Stadtbezirks 

Schwäbisch Gmünd-Bettringen in diesem durch ihre Hauptsatzung einen aus 12 Mitgliedern und 12 

persönlichen Stellvertretern bestehenden Bezirksbeirat zu bilden. 
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Die Bürgerschaft des Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-Bettringen soll dem Gemeinderat der Stadt 

Schwäbisch Gmünd in einer durch den Bezirksvorsteher zu leitenden Bürgerversammlung hierfür 

geeignete Vorschläge unterbreiten. Die Bestimmungen des § 76 GO bleiben unberührt. 

 

2. Bis zur nächsten Gemeinderatswahl werden die Aufgaben des Bezirksbeirats vom derzeitigen 

Gemeinderat der Gemeinde Bettringen wahrgenommen. daneben besteht das Überwachungsorgan 

nach § 21 dieser Vereinbarung. 

 

3. Der Bezirksbeirat ist zu wichtigen Angelegenheiten des künftigen Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-

Bettringen zu hören. Der Bezirksbeirat hat ferner die Aufgabe, die örtliche Verwaltung des künftigen 

Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-Bettringen in allen wichtigen Angelegenheiten zu beraten. 

 

§ 9 Geschäftsstelle 

1. Die Stadt Schwäbisch Gmünd unterhält im künftigen Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen 

eine Geschäftsstelle, die von einem Verwaltungsbeamten des gehobenen Dienstes geleitet und mit 

folgenden Zuständigkeiten ausgestattet wird: 

 

Der Geschäftsstelle im Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen werden folgende Geschäfte 

übertragen: 

 

a) des Standesbeamten 

b) des besonderen Ratschreibers für Bettringen 

c) die Vorbereitung der Schätzung von Grundstücken 

d) eines Nachlassrichters 

e) eines Mitglieds der Inventurbehörde 

f) des Friedensgerichts 

g) der Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung 

h) des Einwohnermeldeamts 

i) der Bauratschreiberei. 

 

2. Der Grundbuchamtsbezirk und das Nachlassgericht mit dem Sitz in Bettringen soll erhalten bleiben. 

Der Bezirksvorsteher wird für den Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen zum Ratschreiber für 

das Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit bestellt werden. Für die Inventurbehörde soll eine 

selbständige Abteilung gebildet werden. 

 

3. Der Geschäftsstelle können auf Zeit oder Dauer weitere Einzelaufgaben aus den anderen 

Geschäftsbereichen der Stadtverwaltung übertragen werden. Die Stadt Schwäbisch Gmünd ist 

verpflichtet, die nach Abs. 1 und 2 der erforderlichen Beschlüsse des Gemeinderats  

unverzüglich herbeizuführen 

 

4. Bei der Geschäftsstelle wird eine Zahlstelle der Stadtkasse unterhalten. 

 

§ 10 Ortsrecht 

Im künftigen Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen bleibt das bisher geltende Ortsrecht der 

Gemeinde Bettringen aufrechterhalten, bis es durch neues Ortsrecht ersetzt wird oder aus anderen 

Gründen außer Kraft tritt. Anderslautende Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben unberührt. 
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§ 11 Zeitpunkt der Angleichung der Steuersätze 

 

Die Steuersätze der Stadt Schwäbisch Gmünd gelten ab 01. April 1959. Dasselbe gilt für die 

Gebühren, Beiträge und sonstigen öffentlichen Abgaben der Stadt, sofern nicht in dieser Vereinbarung 

Sonderregelungen getroffen sind. 

 

§ 12 Wahrung landwirtschaftlicher Belange 

1. Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, berechtigten Belangen der Landwirtschaft 

Rechnung zu tragen. Dazu gehört z.B. eine ausreichende und gute Vatertierhaltung (dem Ortsteil 

Unterbettringen wird die eigene Farrenhaltung bis zur Erstellung des geplanten gemeinsamen 

Regiefarrenstalls zugesichert), die Förderung der erforderlichen Flurbereinigung sowie der Ausbau 

des Feldwegenetzes 

 

2. An der bisherigen Art der Schafweideverpachtung auf dem Markungsgebiet Bettringen ändert sich 

nichts. 

 

3. Der Jagdbezirk Bettringen bleibt erhalten, solange die Jagdgenossenschaft Bettringen dies 

wünscht. Im künftigen Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen wohnhafte Jagdliebhaber sollen 

bevorzugt werden. 

 

§ 13 Schlachtvieh- und Fleischbeschau, Trichinenschau, Schlachthaus, Milchversorgung 

1. Der bisherige Beschaubezirk Bettringen bleibt bestehen und wird, solange es der Bezirksbeirat 

wünscht, durch einen Laienfleischbeschauer besetzt. 

 

2. Die Stadt Schwäbisch Gmünd verpflichtet sich, in ihrer Schlachthofordnung den künftigen 

Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen vom Benutzungszwang auszunehmen. 

 

3. Die bisherige Art der Milchversorgung der Bevölkerung in Bettringen soll beibehalten werden. 

 

§ 14 Friedhofwesen 

Der Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen (§ 6) bildet einen getrennten Bestattungs- und 

Leichenschaubezirk. 

 

§ 15 Vergebung von Lieferungen und Arbeiten 

Bei der Vergebung von städtischen Aufträgen werden die Gewerbetreibenden des Stadtbezirks 

Schwäbisch Gmünd-Bettringen gleichberechtigt berücksichtigt. Bei der Vergebung von Aufträgen für 

die Bedürfnisse des Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-Bettringen sind die dort ansässigen 

Gewerbetreibenden im Rahmen der geltenden Bestimmungen zu bevorzugen. 

 

II. Berücksichtigung besonderer Wünsche der Gemeinde Bettringen 

§ 16 Zeitplan 

1. Die Stadt Schwäbisch Gmünd ist sofort vom Tage des Wirksamwerdens der Eingemeindung ab und 

auf die Dauer gesetzlich verpflichtet, alle in Bettringen bereits bestehenden und neu anfallenden 

gemeindlichen Aufgaben zu erfüllen. Bezüglich der angestauten Aufgaben wird folgender Zeitplan 

aufgestellt und in dieser Reihenfolge von der Stadt Schwäbisch Gmünd erfüllt: 

 

Rechnungsjahr 1959  Anlage des Zentralfriedhofs nebst Leichenhalle  
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Rechnungsjahre 1959 

und 1960  

Durchführung des 1. Bauabschnitts einer auf 20 Klassen, zuzüglich 

Spezialräume, geplanten Schule mit mindestens 12, erforderlichen falls 16 

Klassen, zuzüglich Spezialräume und Turnhalle bzw. Gemeindehalle 

(Baubeginn spätestens ein halbes Jahr nach Erwerb des Bauplatzes)   

Rechnungsjahre 1960 

und 1961  

Bau des Hauptkanals vom Freibad bzw. Schulhausgelände durch die 

Gmünder Straße in Unterbettringen zum bisherigen Kanalnetz der Stadt 

Schwäbisch Gmünd  

Rechnungsjahre 1961, 

1962 und 1963 zu je rd. 

einem Drittel  

a) Bau eines Farrenstalls im Wert von mind. 50.000 DM  

  
b) Kanalisierung und Ausbau der Hussenhofener Straße in 

Oberbettringen  

  
c) Kanalisierung und Ausbau der Feld- und Lerchenstraße in 

Oberbettringen  

  
d) Kanal- und Straßenbau im Riedäcker in Oberbettringen zur Ansiedlung 

von Industrie und Gewerbe  

  e) Bau von Kanaltalabgängen  

  f) Aufwand für Sportplatzzwecke  

  
g) Befestigung und Ausbau des Feldwegnetzes sowie Teerung der 

Einfahrten in Verkehrsstraßen 1. Bauabschnitt für rund 100.000 DM  

  
h) für Erschließung weiteren Baugeländes (z.B. Höhenstraße und 

Mozartstraße und Hagenackergebiet) rd. 150.000 DM.  

 

Der Bezirksbeirat bestimmt die Reihenfolge der Erfüllung der Verpflichtung a) bis h). 

 

2. Änderungen vorstehender Verpflichtungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des 

Bezirksbeirats. 

 

§ 17 Wasserversorgung 

1. Jedem am Tag der Eingemeindung im Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen 

angeschlossenen Grundstück wird auch für die Zeit nach der Eingemeindung ein Wasserkontingent im 

bisherigen Umfang und zu den bisherigen Lieferungsbedingungen zugestanden. Die Festlegung des 

Kontingents erfolgt nach dem Stand am Tage der Eingemeindung. 

 

2. Diese Sonderregelung ist beschränkt auf die Laufdauer der Verträge der Gemeinde Bettringen mit 

der Landeswasserversorgung und mit der Gemeinde Weiler i.d.B. 

 

3. Jeder am Tag der Eingemeindung in Bettringen wohnende Einwohner, der innerhalb von 5 Jahren 

nach dem Eingemeindungstag in Bettringen ein Ein- oder Zweifamilienhaus erstellt, erhält ein 

Wasserkontingent entsprechend den Pauschaltarifen der am Eingemeindungsvertrag geltenden 

Fassung der Wasserabgabesatzung der Gemeinde Bettringen zu dem verbilligten cbm-Preis. Stichtag 

für die Bemessung der Pauschale ist der Tag des Einzugs in den Neubau. 

 

4. Der Vertrag mit der Privatwasserleitungsgesellschaft Oberbettringen bleibt bis 31.1.1960 

unverändert. Die Vereinbarungen mit der Gemeinde Bettringen für die Rechnungsjahre 1957 und 

1958 gelten auch für die Restvertragsdauer. Nach Ablauf dieses Vertrags gilt die Regelung nach Abs. 

1 bis 3.  
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5. Die für den Stadtbezirk Schwäbisch Gmünd-Bettringen aufzustellenden Tarife berücksichtigen die in 

Abs. 1 bis 4 zugestandene Besitzstandswahrung. 

 

§ 18 Neueinrichtung der Gasversorgung 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd wird die Neubaugebiete in Oberbettringen und bei genügendem Bedarf 

auch den alten Ortskern von Oberbettringen, ferner Unterbettringen und Lindenfeld mit Gas 

versorgen. 

 

§ 19 Vergebung von Bauplätzen 

Bei der Vergebung von billigen Bauplätzen in der Gemarkung Bettringen werden in erster Linie Bürger 

des Stadtbezirks Schwäbisch Gmünd-Bettringen berücksichtigt. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

§ 20 Abgrenzung der Vertragswirkungen 

Unbeschadet der in § 4 dieser Vereinbarung getroffenen Übernahme der Verbindlichkeiten durch die 

Stadt Schwäbisch Gmünd erwerben Dritte aus dieser Vereinbarung kein unmittelbares Recht. 

 

§ 21 Regelung von Streitigkeiten 

1. Vorstehende Abmachungen wurden im Geiste der Gleichberechtigung und Vertragstreue getroffen. 

Auftretende Fragen sind in diesem Geiste gütlich zu klären. 

 

2. Zur Klärung und Regelung etwaiger Streitigkeiten über diese Vereinbarung wird die aufgelöste 

Gemeinde auf die Dauer von 5 Jahren von ihrem bisherigen Gemeinderat vertreten, nach Ablauf 

dieser Zeit durch den Bezirksbeirat. 

 

§ 22 Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt an dem vom Regierungspräsidium Nordwürttemberg in Stuttgart bei der 

Genehmigung festzusetzenden Tag in Kraft. 

 

Anmerkung: In Kraft getreten am 01.04.1959. 

 

 


